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Sicherheitsgewerbe NRW: 
Keine Einigung zwischen BDSW und ver.di 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Tarifverhandlung mit ver.di NRW am 9. Januar 2024 verlief für uns alle völlig frustrierend. 
 
Wir haben angeboten: 
 
1. Lineare Erhöhung aller tariflichen Grundlöhne des Lohntarifvertrages vom 16.08.2022  

um 6,9 % mit Wirkung zum 01.02.2024. 
 
2. Laufzeit des Tarifvertrages  

• entweder bis zum 31.12.2024  
• oder bis zum 31.12.2025, hier mit einer weiteren Erhöhung der o. g. Grundlöhne  

um 5,0 % mit Wirkung bereits zum 01.12.2024.  
 
Lineare Gesamterhöhung der o. g. Grundlöhne bei einer Laufzeit bis zum 31.12.2025:  
12,2 %.  

 
3. Nachtzuschlag 10 %, bezogen auf den jeweiligen tariflichen Grundlohn, nicht mehr nur auf 

die Stundenlöhne der Lohngruppe 1 bzw. Lohngruppe 7, ab dem 01.02.2024. Hieraus 
erwächst gerade für höhere Lohngruppen eine finanzielle Aufwertung der Nachtarbeit! 

 
4. Abweichende Erhöhung des Grundlohnes der Lohngruppe 2 ba zum 01.02.2024 um 7,7 %, 

schon ohne den erhöhten Betrag des Nachtzuschlages. Bei Laufzeit bis zum 31.12.2025 
Erhöhung mit Wirkung ab dem 01.12.2024 um weitere 5,8 %. Gesamterhöhung 14 %! 

 
5. Die Lohngruppe 3 ba wird zum 01.02.2024 um 7,5 % erhöht, bei Laufzeit bis zum 31.12.2025 

mit Wirkung ab dem 01.12.2024 um weitere 5,6 %.  
 
6. Bereitschaft, für die Lohngruppen KTA und Bundeswehr spezielle Lösungen zu treffen mit 

einer Erhöhung noch über die in vorstehenden Ziffern 1 und 2 genannten Prozentsätze 
hinaus.  

 
Wohlwissend, dass diese Tarifverhandlung die letzte Chance war, eine Lohnerhöhung zum 
01.02.2024 zu bewirken, spekuliert ver.di weiterhin, dass Erhöhungen dieses Umfanges - bei 2 
Jahren Laufzeit insgesamt mindestens 12,2 %, sogar 14 % z. B. in der Lohngruppe 2 ba und 
noch mehr im Bereich der KTA und der Bundeswehr - noch getoppt werden könnten. 
 
Vielleicht gelingt dies sogar in geringem Umfang. Aber zu wann? Die fehlenden Monate mit 
Vergütungserhöhungen sind dann nicht mehr aufzuholen!  
 
Sehr gute Vergütungserhöhungen waren bereits zum 1. Januar bzw. jetzt zum 1. Februar 2024 
möglich. ver.di hat‘s durch überzogene Forderungen vermasselt! 
 
Bad Homburg, 11. Januar 2024 
 
gez. Gunnar Vielhaack 
Vorsitzender der Landesgruppe NRW des BDSW und 
Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite 


